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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1955

Norm

ABGB §613

ABGB §823

AußStrG §180

Rechtssatz

Wurde bei der Abhandlung eine Nacherbeneinsetzung übergangen, kann keine Wiederaufnahme des

Nachlaßverfahrens erfolgen. Der Nacherbe muß daher im Rechtswege seine Ansprüche geltend machen.

Entscheidungstexte

1 Ob 690/54
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